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Der Bürgermeister

Gemeinsame Sitzung des Bauausschusses
mit dem Jugend- und Sportausschuss

am 16. Februar 2010
Seite:

Amt/Abteilung:

Bauamt/Stadtpla-
nunungsabteilung

Empfehlung zur Beratung des TOP:

vertraulich

nicht vertraulich

Art der Behandlung:

Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung
endgültige Beschlussfassung
Anhörung/ Information

Aktenzeichen:

601.07/Ba

Anlagen:

Chronologie der Altlastenuntersuchungen

Betreff:

2. Änderung des B-Planes Nr. 63 für das Gebiet Grunerstraße/Adolf-Rohde-Straße
hier: Bodenuntersuchungen

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss und der Jugend- und Sportausschuss nehmen Kenntnis.

Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:

Verweisung an andere Ausschüsse:

Nein
Ja:

Mitwirkung anderer Ämter?

Nein
Ja:

Gegenzeichn.
Amtsleiter
o.V.i.A.

Beratungsergebnis: in das Berichtswesen aufzunehmen

öffentlich

nichtöffentlich

lt. Beschlussvorschlag

abweichender/ergänzender Beschluss

einstimmig

mit Stimmenmehrheit:
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen

Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch
den Bgm. o.V. Amtsleiter Nein Ja

Beglaubigt:

Itzehoe, Datum

03.02.2010

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter

gez. Rüdiger Blaschke



S T A D T I T Z E H O E
Der Bürgermeister

Erläuterungen

Seite ____
Bauausschuss/
Jugend- und
Sportausschuss
16.02.2010
TOP 3

Nachstehende Chronologie der Altenlastenuntersuchungen wird zur Kenntnis gegeben:

Datum Ereignis
14.04.2009 Sachstandsbericht zu den Untersuchungsergebnissen Standort Haus der

Jugend, Adolf-Rohde-Straße/Grunerstraße.
Dabei Hinweis, dass in der 13. KW ein Auftrag für eine Altlasten- und Bau-
grunduntersuchung vergeben wurde (Auftrag an ALN, zuvor Einholen von
drei Angeboten).

29.04.2009 Jugend- und Sportausschuss; Anfrage, wann das Bodengutachten vorliege.
Aussage von Herrn Heideck, dass es am 07.07.09 dem Bauausschuss vor-
gestellt werde.

22.06.2009 Eingang Berichtsentwurf: Orientierende Altlastenuntersuchung Haus der Ju-
gend Standort Adolf-Rohde-Straße/Grunerstraße, in der der Altlastenver-
dacht bestätigt wurde. Empfehlung einer Detailuntersuchung für weitere
Grundwasserproben.

24.06.2009 Eingang Berichtsentwurf Baugrunduntersuchung.

07.07.2009 Bauausschuss: Sachstandsbericht Altlasten- und Baugrunduntersuchung
Fläche Adolf-Rohde-Straße/Grunerstraße.

23.07.2009 Beteiligung Kreisbehörde (Gespräch).

10.08.2009 Angebot für Grundwasseruntersuchungen (ALN).

13.08.2009 Auftrag an ALN.

08.09.2009 Information im Bauausschuss; Aufstellung Bebauungsplan und Änderung
Flächennutzungsplan.

06.10.2009 Vermerk Telefonat mit Herrn Scheel, dass wahrscheinlich ein Bodenluftgut-
achten erforderlich wird, gleichzeitig Absprache mit Kreisbehörde.

14.10.2009 Eingang Grundwasseruntersuchungen B-Plan Nr. 63, 2. Änderung; Hinweis
auf massive Grundwasserverunreinigung im Grenzbereich des Wasser-
schutzgebiets. Empfehlung: Einerseits zu überprüfen, ob eine Gefährdung
des Standorts zu befürchten ist, andererseits sollte die Schadstofffahne nä-
her erkundet und die Ausdehnung des Grundwasserschadens näher einge-
grenzt werden.

20.10.2009 Information des Bauausschusses; Beschluss, dass weitere gutachterliche
Abklärungen stattfinden müssen.

28.10.2009
30.10.2009
05.11.2009

Abstimmungsgespräche im Hause (Umweltabteilung, Rechtsamt), mit dem
Kreis und LLUR bzgl. der notwendigen Untersuchungsmaßnahmen, Förder-
möglichkeiten, rechtlichen Aspekte. Dabei wurde festgestellt, dass vor weite-
ren Untersuchungen eine vertiefte historische Erkundung stattfinden solle,
um die Lage der Schadstoffquelle einzugrenzen.
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Datum Ereignis
03.12.2009 Eingang der ergänzenden historischen Recherche.

03.12.2009 Beauftragung der Bodenluftuntersuchung.

14.01.2010 Untersuchung zur Bodenluft liegt vor. Empfehlung: Die Untersuchungen für
die Planung Haus der Jugend und für die Grundwassererkundung sind ge-
trennt weiter zu führen. Hinweise, dass die Quelle der GW-Verunreinigung
möglicherweise auf dem städtischen Gelände liegt.

14.01.2010 Abstimmung mit Stadt LLUR, MLUR, Kreis, 60, I, 607 zur weiteren Vorge-
hensweise und Förderung. Es wird deutlich, dass eine Untersuchung des
GW- Anstroms und eine Eingrenzung der Schadstoffquelle notwendig sind.

28.01.2010 Nach Abstimmung des erforderlichen Leistungsumfangs mit dem Kreis und
dem LLUR, MLUR und 607 Vorbereitung des Förderantrags und Einholen
von Vergleichsangeboten.
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Amt/Abteilung:

Bauamt/ Tief-
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Anlagen:

Entwurf Erschließungsvertrag

Betreff:

B-Plan Nr. 31, 6. Änderung Alsen-West
hier: Abschluss eines Erschließungsvertrages

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:

Verweisung an andere Ausschüsse:

Nein
Ja:

Mitwirkung anderer Ämter?

Nein
Ja:

Gegenzeichn.
Amtsleiter
o.V.i.A.

Beratungsergebnis: in das Berichtswesen aufzunehmen

öffentlich

nichtöffentlich

lt. Beschlussvorschlag

abweichender/ergänzender Beschluss

einstimmig

mit Stimmenmehrheit:
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen
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Beglaubigt:

Itzehoe, Datum

02.02.2010
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gez. Rüdiger Blaschke
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Parallel zum Bebauungsplanänderungsverfahren wird ein Erschließungsvertrag vorbereitet.
Die Verkehrsflächen werden durch den Erschließungsträger hergestellt und dann eigen-
tumsmäßig auf die Stadt übertragen. Danach erfolgt die Widmung für den öffentlichen Ver-
kehr.
Der Vertragsentwurf wurde der Projekt GmbH mit Schreiben vom 28.01.2010 übersandt.

Vom Erschließungsvertrag nicht erfasst ist der selbständige Fuß- und Radweg auf der alten
B 5, der zukünftig Wellenkamp direkter mit dem Innenstadtbereich verbinden soll (u.a. auch
Schulweg). Dieser selbständige Fuß –und Radweg ist nicht zum Anbau bestimmt; die Er-
schließungsfunktion erstreckt sich ausschließlich auf die Aufnahme des Fußgänger- und
Radfahrverkehrs. Eine Erschließungsbeitragspflicht liegt nicht vor, weil aufgrund dieser Ver-
bindungsfunktion der Kreis der beitragspflichtigen Grundstücke nicht hinreichend genau be-
stimmt und abgrenzbar ist.
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Amt/Abteilung:

Bürgermeister

Empfehlung zur Beratung des TOP:

vertraulich

nicht vertraulich

Art der Behandlung:

Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung
endgültige Beschlussfassung
Anhörung/ Information

Aktenzeichen:

I

Anlagen:

Angebot der Stadtwerke Itzehoe GmbH vom 06.01.2010

Betreff:

Videoüberwachung Fußgängertunnel Wellenkamp

Beschlussvorschlag:

Im Hinblick auf die derzeitige finanzielle Situation der Stadt Itzehoe empfiehlt der Bauaus-
schuss von einer Video-Überwachung des Fußgängertunnels Wellenkamp vorerst abzuse-
hen.

Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:

Verweisung an andere Ausschüsse:

Nein
Ja:

Mitwirkung anderer Ämter?

Nein
Ja:

Gegenzeichn.
Amtsleiter
o.V.i.A.

Beratungsergebnis: in das Berichtswesen aufzunehmen

öffentlich

nichtöffentlich

lt. Beschlussvorschlag

abweichender/ergänzender Beschluss

einstimmig

mit Stimmenmehrheit:
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen
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Beglaubigt:
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Nach Eröffnung des Fußgängertunnels Wellenkamp sind Fragen zur Sicherheit an die Ver-
waltung gestellt worden. Es wurde zugesagt, die Möglichkeit einer dauernden Videoüberwa-
chung zu prüfen. Dazu wurde Kontakt mit der Stadtwerke Itzehoe GmbH aufgenommen, die
auch die Videoüberwachung der Parkhäuser im Stadtgebiet sicherstellt.

Die Stadtwerke Itzehoe GmbH hat mit Schreiben vom 06.01.2010 ein entsprechendes Ange-
bot zur Vollüberwachung des Fußgängertunnels abgegeben. Die einmaligen und laufenden
Kosten setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Einmalige Investitionskosten:
Angebot der Firma Ritter Technik vom 08.12.2009 (Videoüberwachung) 36.665,34 €
Angebot der Firma Ritter Technik vom 08.12.2009 (Aufschaltung) 4.236,40 €
Kosten für einmalige Einrichtung von Datenleitungen 1.785,00 €
Kosten für den notwendigen Erdaushub (Schätzung) 5.000,00 €
Insgesamt 47.686,74 €

Laufende Kosten (jährlich):
Grundpreis der Videoüberwachung 5.712,00 €
Bei einem gesonderten Alarmnachweis erfolgt die Abrechnung nach Aufwand.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Itzehoe sowohl die Installationskosten als auch
die laufenden Kosten in vollem Umfange selbst tragen muss. Aufgrund der sich abzeichnen-
den finanziellen Situation der Stadt Itzehoe im laufenden Haushaltsjahr und der Tatsache,
dass bisher keine Ereignisse eingetreten sind, die die Notwendigkeit einer Videoüberwa-
chung zwingend erforderlich machen, sollte daher vorerst von einer entsprechenden Installa-
tion abgesehen werden.


















